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Transparenzbericht gemäß § 45 VerwGesG 2016 

Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH 

Geschäftsjahr von 01.01.2024 bis 31.12.2024 

Wien, am 21.05.2025 

1. Allgemeines

Nachfolgend berichtet die Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH (kurz „VGR“) ge-
mäß § 45 VerwGesG 2016 über das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 
(kurz „Berichtsjahr“). 

2. Tätigkeitsbereich und Aufgabe

Die VGR ist die österreichische Verwertungsgesellschaft der Rundfunkunternehmer. 

Ihr Zweck ist, die den Rundfunkunternehmern nach dem materiellen Urheberrecht zu-
stehenden originären sowie abgeleiteten Rechte (Ausschließungsrechte, Beteiligungs- 
und Vergütungsansprüche) in gesammelter Form zu verwerten, treuhändig wahrzuneh-
men und zu verwalten. Sie übt diese Tätigkeit als Verwertungsgesellschaft im Rahmen 
und auf Basis der ihr von der Aufsichtsbehörde für Verwertungsgesellschaften erteilten 
Wahrnehmungsgenehmigung iSd VerwGesG 2016 aus (Bescheid KOA 9.102/08-022 
vom 30.6.2008 idgF, zuletzt geändert durch den Bescheid der Aufsichtsbehörde für Ver-
wertungsgesellschaften, AVW 9.120/16-010, vom 10.11.2016). 
Außerdem unterbreitet sie öffentlichen und privaten Stellen, insbesondere Behörden 
oder Vertretungskörpern, Vorschläge zur Förderung der Rechte der Rundfunkunterneh-
mer oder gibt zu diesem Zweck Stellungnahmen ab und nimmt an Beratungen teil. 
Die Tätigkeit der VGR untersteht der Aufsicht der Aufsichtsbehörde für Verwertungsge-
sellschaften. 
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Die der VGR zur Wahrnehmung übertragenen Rechte beschränken sich aktuell auf das 
Territorium der Republik Österreich. 

3. Rechtsform und Organisationsstruktur 

3.1 Rechtsform 
Die VGR ist nach ihren Organisationsvorschriften als GmbH organisiert und ist gemäß 
Punkt 6.2 ihrer Errichtungserklärung nicht auf Gewinn gerichtet. 
 

3.2 Gesellschafter und Eigentumsverhältnisse 
Die VGR steht zu 100% im Eigentum des Vereins Verwertungsgesellschaft Rundfunk 
(ZVR-Zahl 940322895), der organschaftlich aktuell durch die Vorstandsvorsitzende des 
VGR Vereins, Frau Sonja Müller-Wiedermann, vertreten wird. 
 
Es gibt keine Einrichtungen, die direkt oder indirekt, vollständig oder teilweise, im Eigen-
tum der VGR stehen oder von dieser direkt oder indirekt, vollständig oder teilweise be-
herrscht werden (siehe § 45 Abs 1 Z 3 VerwGesG 2016). 
 

3.3 Organe und Mitwirkung der Bezugsberechtigten 

3.3.1 Allgemein 
Mit Notariatsakt vom 07.06.2022 hat die Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH ihre 
Errichtungserklärung neu gefasst. Mit dieser wurden drei bzw. vier Gremien eingerichtet, 
die einerseits eine ausgewogene Willensbildung in der GmbH und andererseits die Auf-
sicht über den Vollzug dieser Entscheidungen sicherstellen sollen. Die Generalver-
sammlung konstituiert ab 07.06.2022 auch die Mitgliederhauptversammlung gem. § 14 
VerwGesG. Zwei Vertreter von Rundfunkanstalten sind in die Gemeinsame Vertretung 
gewählt, deren Funktion einerseits in der vollberechtigten Teilnahme als Delegierte im 
Beirat besteht, andererseits in der Wahrnehmung bestimmter Mitwirkungsrechte in der 
Generalversammlung. Neu eingerichtet wurde ein Beirat, der sich seit 01.01.2023 aus 
sechs Delegierten zusammen setzt, die von den nach Marktanteilen stärksten öffentlich 
rechtlichen und privaten Rundfunkanstalten entsendet werden, sowie den beiden ge-
wählten Gemeinsamen Vertretern. 
 
Der Gesamtbetrag gemäß § 45 Abs 1 Z 4 VerwGesG 2016 der im Berichtsjahr an Mit-
glieder des Aufsichtsrats, des Leitungsorgans und der mit Geschäftsführungsaufgaben 
betrauten Mitarbeiter gezahlten Vergütungen und anderen Leistungen beträgt 114 
TEuro brutto. 
 
Die detaillierten Organisationsvorschriften der VGR (Errichtungserklärung) sind gemäß 
§ 44 VerwGesG 2016 auf der Website der VGR abrufbar (www.vg-r.at). 
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3.3.2  Beirat 
Dem Beirat sind ab 07.06.2022 alle Angelegenheiten zugewiesen, die nicht zwingend 
gem. § 14 VerwGesG in die Kompetenz der Mitgliederhauptversammlung (s.u.) fallen. 
Das Gremium war im Berichtsjahr wie folgt besetzt: 
 
Delegierte der drei nach Teletest-Marktanteilen ihrer Programme stärksten öffentlich 
rechtlichen Bezugsberechtigten (Öffentliche Bezugsberechtigte lt. Errichtungserklä-
rung): 
Frau Carrie Krogmann 
Herr Markus Kastner  
Frau Jenny Sommerfeld-Denkl 
 
Delegierte der drei nach Teletest-Marktanteilen ihrer Programme stärksten privaten Be-
zugsberechtigen: 
Herr Markus Boesch 
Frau Angelika Franke 
Frau Regina Groten 
 
Gewählte Gemeinsame Vertretung: 
Herr Martin von Albrecht 
Frau Susanne Costede 
 

3.3.3 Mitgliederhauptversammlung 
Frau Sonja Müller-Wiedermann (organschaftliche Vertreterin) 
 
Gewählte Gemeinsame Vertretung: 
Herr Martin von Albrecht 
Frau Susanne Costede 
 
 
 

3.3.4 Aufsichtsrat 
Herr Friedrich Deetz 
Herr Andreas Haider (bis 31.12.2024) 
Herr Markus Kastner (ab 01.01.2025) 
Herr Benno Schäfer 
 

3.3.5 Geschäftsführung 
Die Geschäfte der VGR wurden im Berichtsjahr von der Geschäftsführerin Frau Ursula 
Sedlaczek geführt. 
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4. Angaben zu Einnahmen und Erträgen gemäß § 45 Abs 2 VerwGesG 2016 

(Tabelle 1) 

Die VGR verbuchte im Berichtsjahr Einnahmen aus  

 dem Recht der integralen (Kabel)Weitersendung bzw. OTT in der Ausübungsform 
gemäß § 59a UrhG, 

 dem Recht der öffentlichen Wiedergabe gemäß § 18 Abs 3 UrhG, 

 den Vergütungsansprüchen Speichermedienvergütung gemäß § 42b UrhG und 

 der öffentlichen Zurverfügungstellung für Unterricht und Lehre gemäß § 42g UrhG 
und 

 der öffentlichen Wiedergabe im Unterricht gemäß § 56c UrhG mit § 56d UrhG 
sowie 

 Einnahmen aus dem Vergütungsanspruch Bibliothekstantieme gemäß 
§ 16a bzw. § 56b UrhG. 

 
Bei den „Erträgen aus der Anlage von Einnahmen“ in Tabelle 1 
(siehe § 45 Abs 2 Z 2 und 3 VerwGesG 2016) handelt es sich um alle Zinserträge aus 
der Veranlagung der Einnahmen. Diese werden komplett den Gesamteinnahmen zuge-
schlagen und folgen der Verteilung entsprechend den Verteilungsregeln. Eine ander-
weitige Verwendung dieser Erträge findet nicht statt. 
 
Die der VGR zur Wahrnehmung übertragenen Rechte beschränken sich im Berichtsjahr 
auf das Territorium der Republik Österreich. Die erzielten Einnahmen stammen somit 
alle aus Nutzungen in Österreich, es gibt keine Zahlungen aus dem Ausland. Die VGR 
nimmt aber in Österreich einen großen Rechtebestand wahr, der ihr von Bezugsberech-
tigten mit Sitz im Ausland direkt eingeräumt wurde. Außerdem nimmt die VGR in Öster-
reich einen zusätzlichen Rechtebestand wahr, der ihr über eine Kooperation mit der 
deutschen Verwertungsgesellschaft Corint Media eingeräumt wurde. Somit gibt es im 
Berichtsjahr Zahlungen der VGR an die deutsche Corint Media (teilweise als Inkasso-
stelle für Bezugsberechtigte, teilweise in ihrer Eigenschaft als Verwertungsgesellschaft 
und somit direkter Vertragspartnerin der VGR). 
  



 

 Seite 5 von 14

Tabelle 1 (§ 45 Abs 2 VerwGesG 2016): 
 

 

Z 1. Einnahmen nach Rechtekategorie bzw. Nutzungsart

Integrale (Kabel)Weitersendung § 59a UrhG 11 668 192,48€    
OTT § 59a UrhG 1 776 889,24€      
Speichermedienvergütung § 42b UrhG 1 100 450,36€      
Öffentliche Wiedergabe Unterricht § 56c UrhG mit § 56d UrhG 213 761,48€         
Bibliothekstantiemen § 16a mit § 56b UrhG 4 898,60€              
Öffentliche Wiedergabe § 18 Abs 3 UrhG 788 594,23€         
Öffentliche Zurverfügungstellung in Unterricht/Lehre § 42g UrhG 121 268,65€         
Einnahmen gesamt 15 674 055,04€   

Z 2. Erträge aus Anlage der Einnahmen

Erträge aus Anlage der Einnahmen 204 959,41€         

Z 3. Verwendung Erträge (Verteilung an Bezugsberechtigte oder andere VGs)

davon an Bezugsberechtigte 160 287,04€         
davon an andere Verwertungsgesellschaften (Corint Media als Inkassostelle) 5 756,86€              
davon an andere Verwertungsgesellschaften (Corint Media als VG) 38 915,52€            
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5. Angaben zu den Kosten gemäß § 45 Abs 3 VerwGesG 2016 (Tabelle 2) 

Für die Bereiche „integrale (Kabel)Weitersendung § 59a UrhG“, „Speichermedienvergü-
tung § 42b UrhG“ und „Öffentliche Wiedergabe § 18 Abs 3 UrhG“ sind im Berichtsjahr 
direkte Kosten in Abzug zu bringen, es handelt sich hierbei v.a. um Inkassospesen, aber 
auch z.B. Kosten für Rechtsberatung. 
 
Die indirekten Kosten umfassen alle übrigen allgemeinen Kosten der VGR, diese kön-
nen nicht direkt einer Rechtekategorie zugeordnet werden. Es handelt sich hierbei z.B. 
um Personalaufwand, Buchhaltungsaufwand, allgemeine Beratungskosten und Kosten 
für Büroinfrastruktur sowie Miete. Die indirekten Kosten werden über alle wahrgenom-
menen Rechte gleichförmig auf die Gesamteinnahmen aufgeteilt und den Bezugsbe-
rechtigten anteilig (im Verhältnis der dem Bezugsberechtigten zustehenden Verteilungs-
summe zu den Gesamteinnahmen) durch Abzug von den ihnen zustehenden Vertei-
lungssummen verrechnet. Die VGR erbringt keine anderen Leistungen als die Wahrneh-
mung von Rechten bzw. den 50%-Abzug für soziale und kulturelle Einrichtungen gemäß 
§ 33 Abs 2 VerwGesG 2016 (kurz „KE“). 
 
Die Angaben gemäß § 45 Abs 3 Z 2 VerwGesG 2016 entsprechen den bereits unten zu 
Z 1 beschriebenen Kosten und Aufwendungen. 
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Tabelle 2 (§ 45 Abs 3 VerwGesG 2016): 
 

 

Z 1. und 2. direkte und indirekte Betriebskosten und finanzielle Aufwendungen
(direkte Kosten aufgeschlüsselt nach Rechtekategorie)
direkte Kosten integrale (Kabel)Weitersendung § 59a UrhG 166 000,04€         
direkte Kosten Speichermedienvergütung § 42b UrhG 52 250,84€            
direkte Kosten Öffentl. Wiedergabe § 18 Abs 3 UrhG 124 563,38€         
indirekte Kosten (gesamt für alle Einnahmen) 300 420,61€         
Kosten gesamt 643 234,87€         

Z 3. abgezogene Kosten bei KE Mittel

abgezogene Kosten bei KE Mittel 36 718,39€            

Z 4. Mittel zur Deckung der Kosten

Die Kosten werden aus den Gesamteinnahmen ( = Einnahmen und Erträge) gedeckt,
i.e. von diesen in Abzug gebracht.

Z 5. Abzüge aufgeschlüsselt nach Rechtekategorie

Integrale (Kabel)Weitersendung § 59a UrhG (direkte + indirekte Kosten) 389 641,31€         
OTT § 59a UrhG (indirekte Kosten) 34 057,18€            
Speichermedienvergütung § 42b UrhG (direkte + indirekte Kosten)1) 73 436,78€            
Öffentliche Wiedergabe Unterricht § 56c UrhG (indirekte Kosten) 4 097,11€              
Bibliothekstantiemen § 16a mit § 56b UrhG2) -€                        
Öffentliche Wiedergabe § 18 Abs 3 UrhG (direkte + indirekte Kosten) 139 678,16€         
Öffentl. Zurverfügungstellung in Unterricht/Lehre §42g UrhG (indirekte Kosten) 2 324,33€              
Abzüge gesamt 643 234,87€         
1) darin inkludiert sind die abgezogenen Kosten bei KE Mittel gem. Z 3.
2) wegen Geringfügigkeit der Einnahmen kein Kostenabzug

Speichermedienvergütung § 42b UrhG (50% KE-Abzug § 33 Abs 3 VerwGesG 2016) 513 506,79€         

Z 6. %-Satz der Aufwendungen für Rechteverwaltung an Einnahmen nach Rechtekategorie

Integrale (Kabel)Weitersendung § 59a UrhG (direkte + indirekte Kosten) 3,3%
OTT § 59a UrhG (indirekte Kosten) 1,9%
Speichermedienvergütung § 42b UrhG (direkte + indirekte Kosten)1) 6,7%
Öffentliche Wiedergabe Unterricht § 56c UrhG (indirekte Kosten) 1,9%
Bibliothekstantiemen § 16a mit § 56b UrhG2) 0,0%
Öffentliche Wiedergabe § 18 Abs 3 UrhG (direkte + indirekte Kosten) 17,7%
Öffentl. Zurverfügungstellung in Unterricht/Lehre § 42g UrhG (indirekte Kosten) 1,9%
1) darin inkludiert sind die abgezogenen Kosten bei KE Mittel gem. Z 3.
2) wegen Geringfügigkeit der Einnahmen kein Kostenabzug
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6. Angaben zur Verteilung gemäß § 45 Abs 4 VerwGesG 2016 (Tabelle 3) 

Es gab im Berichtsjahr keine Hindernisse, die zu einer Verlängerung der Frist für die 
Verteilung und Ausschüttung führten. 
 
Unter „Zuweisung“ wird nachfolgend der Vorgang verstanden, dass in Anwendung der 
Verteilungsregeln der VGR ein bestimmter Betrag für einen bestimmten Rechteinhaber 
für das Berichtsjahr berechnet wird. (Anmerkung: Pauschal rückgestellte Lizenzerlöse 
sind nicht zuzuweisen und scheinen somit in der Gesamtsumme der Zuweisungen nicht 
auf. Zahlungen aus KE sowie die Zahlung an die VdFS aus deren Beteiligungsanspruch 
gelten ebenso nicht als Zuweisungen an Rechteinhaber und scheinen somit ebenso we-
nig in dieser Gesamtsumme auf). 
 
Unter „Verteilung“ wird nachfolgend der Vorgang verstanden, dass der „zugewiesene“ 
Betrag buchhalterisch dem Konto des Rechteinhabers gutgeschrieben wird. 
 
„Ausgeschüttet“ werden zugewiesene und verteilte Beträge abzüglich der Aufwendun-
gen (siehe Tabelle 2). 
 
Zahlungen an die Bezugsberechtigten erfolgen standardgemäß zweimal im Kalender-
jahr, eine Akontozahlung im Februar/März und die Endabrechnung im 3. Quartal.  
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Tabelle 3 (§ 45 Abs 4 VerwGesG 2016): 
 

 
 
 
 

Z 1 Zugewiesene Gesamtsumme und Medianwert nach Rechtekategorie

Vor Abzug der Aufwendungen werden zugewiesen:1)

Integrale (Kabel)Weitersendung § 59a UrhG 11 154 851,87€    
OTT § 59a UrhG 1 790 423,47€      
Speichermedienvergütung § 42b UrhG 601 333,44€         
Öffentliche Wiedergabe Unterricht § 56c UrhG mit § 56d UrhG 216 556,70€         
Bibliothekstantiemen § 16a mit § 56b UrhG 4 962,66€              
Öffentliche Wiedergabe § 18 Abs 3 UrhG 798 906,16€         
Öffentliche Zurverfügungstellung in Unterricht/Lehre § 42g UrhG 122 854,40€         
Gesamt 14 689 888,70€   
1) Anteilige Zinsen und sonstige Erträge sind inkludiert; VdFS Zahlungen

und KE Mittel wurden abgezogen

Medianwert Integrale (Kabel)Weitersendung § 59a UrhG 140 854,57€         
Medianwert OTT § 59a UrhG -€                        
Medianwert Speichermedienvergütung § 42b UrhG 9 053,21€              
Medianwert Unterricht § 56c UrhG 3 522,39€              
Medianwert Bibliothekstantiemen § 16a mit § 56b UrhG 70,25€                   
Medianwert Öffentliche Wiedergabe § 18 Abs 3 UrhG 11 082,08€            
Medianwert Öffentliche Zurverfügungstellung in Unterricht/Lehre § 42g UrhG 435,65€                 

Z 2 Ausgeschüttete Gesamtsumme und Medianwert nach 
Rechtekategorie
Die Ausschüttungen für das Berichtsjahr entsprechen den 
zugewiesenen Beträgen abzüglich der Aufwendungen.
Integrale (Kabel)Weitersendung § 59a UrhG 10 765 210,56€    
OTT § 59a UrhG 1 756 366,28€      
Speichermedienvergütung § 42b UrhG 527 896,66€         
Öffentliche Wiedergabe Unterricht § 56c UrhG mit § 56d UrhG 212 459,59€         
Bibliothekstantiemen § 16a mit § 56b UrhG 4 962,66€              
Öffentliche Wiedergabe § 18 Abs 3 UrhG 659 228,00€         
Öffentliche Zurverfügungstellung in Unterricht/Lehre § 42g UrhG 120 530,08€         
Gesamt 14 046 653,83€   

Medianwert Integrale (Kabel)Weitersendung § 59a UrhG 136 220,90€         
Medianwert OTT § 59a UrhG -€                        
Medianwert Speichermedienvergütung § 42b UrhG 7 947,69€              
Medianwert Unterricht § 56c UrhG 3 455,75€              
Medianwert Bibliothekstantiemen § 16a mit § 56b UrhG 70,25€                   
Medianwert Öffentliche Wiedergabe § 18 Abs 3 UrhG 9 144,53€              
Medianwert Öffentliche Zurverfügungstellung in Unterricht/Lehre § 42g UrhG 1 814,62€              
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Z 4 Gesamtsumme der eingezogenen, den Rechteinhabern noch nicht zugewiesenen Beträge

nach Rechtekategorie

Verwendung/Auflösung Rückstellung Integr. (Kabel)Weitersendung § 59a UrhG - 2024 23 200,00-€            
Rückstellung Integrale (Kabel)Weitersendung § 59a UrhG - 2023 110 600,00€         
Rückstellung Integrale (Kabel)Weitersendung § 59a UrhG - 2022 43 400,00€            
Rückstellung Integrale (Kabel)Weitersendung § 59a UrhG - 2021 40 700,00€            
Rückstellung Speichermedienvergütung  § 42b UrhG - 2023 8 700,00€              
Sonstige Rückstellungen - 2024 67 300,00€            
Sonstige Rückstellungen - 2021 9 000,00€              
Gesamt 256 500,00€         

Z 5 Folgende Summen wurden den Rechteinhabern zugewiesen, aber noch nicht verteilt
-€                        
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7. Angaben zu Zahlungen von und an andere Verwertungsgesellschaften ge-

mäß § 45 Abs 5 VerwGesG 2016 (Tabelle 4) 

Die Zahlungen an andere Verwertungsgesellschaften sind immer nach Kostenabzug 
ausgewiesen. 
 
Alle Zahlungen von Verwertungsgesellschaften werden von der VGR vereinnahmt und 
nach den Verteilungsregeln der VGR zugewiesen. Es gibt somit keine „direkt an Recht-
einhaber ausgeschüttete Beträge aus den Zahlungen anderer Verwertungsgesellschaf-
ten“ (gemäß § 45 Abs 5 Z 4 VerwGesG 2016). 
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Tabelle 4 (§ 45 Abs 5 VerwGesG 2016): 
 

 

zu Z 1. Zahlungen von anderen Verwertungsgesellschaften (als Inkassostelle für die VGR)

von LIME (als Inkassostelle) für integrale (Kabel)Weitersendung § 59a UrhG 8 497 942,96€      
von LIME (als Inkassostelle) f. Unterr § 56c / Biblio § 16a / Zurverfst. Unterr § 42g UrhG 254 251,16€         
von AKM (als Inkassostelle) für Öffentliche Wiedergabe Unterricht § 56c UrhG 85 568,64€            
von AKM (als Inkassostelle) für Öffentliche Wiedergabe § 18 Abs 3 UrhG 788 594,23€         
von aume (als Inkassostelle) für Speichermedienvergütung § 42b UrhG 1 100 450,36€      
von VAM (als Inkassostelle) für Beherbergung § 56d UrhG 108,93€                 
zu Z 1. Zahlungen der VGR an andere Verwertungsgesellschaften

an VdFS (Beteiligungsanspruch integrale Kabelweitersendung) 700 660,65€         
an Corint Media (aus Repräsentationsvereinbarung):

Integrale (Kabel)Weitersendung § 59a UrhG 2 274 151,99€      
Speichermedienvergütung § 42b UrhG 90 022,83€            

Öffentliche Wiedergabe Unterricht § 56c UrhG und Beherbergung § 56d UrhG 40 708,75€            
Bibliothekstantiemen § 16a UrhG mit § 56b UrhG 795,71€                 

Öffentliche Zurverfügungstellung in Unterricht/Lehre § 42g UrhG 20 554,02€            
Öffentliche Wiedergabe § 18 Abs 3 UrhG 128 023,40€         

an Corint Media (aus Inkassomandat von Bezugsberechtigten):
Integrale (Kabel)Weitersendung § 59a UrhG 342 856,09€         

Speichermedienvergütung § 42b UrhG 12 532,89€            
Öffentliche Wiedergabe Unterricht § 56c UrhG und Beherbergung § 56d UrhG 5 667,43€              

Bibliothekstantiemen § 16a UrhG mit § 56b UrhG 110,78€                 
Öffentliche Zurverfügungstellung in Unterricht/Lehre § 42g UrhG 2 861,51€              

Öffentliche Wiedergabe § 18 Abs 3 UrhG 14 997,03€            

Z 2. Kosten, die bei Zahlungen an andere Verwertungsgesellschaften in Abzug gebracht

Kosten, die bei VdFS in Abzug gebracht 21 624,42€            
Kosten, die bei Corint Media (aus Repräsentationsvereinbarung) in Abzug gebracht 126 743,87€         
Kosten, die bei Corint Media (als Inkassostelle) in Abzug gebracht 18 025,13€            

Z 3. Kosten, die bei Zahlungen von anderen Verwertungsgesellschaften in Abzug gebracht

Kosten, die von LIME in Abzug gebracht werden 87 225,43€            
Kosten, die von AKM in Abzug gebracht werden 124 563,38€         
Kosten, die von aume in Abzug gebracht werden 46 973,27€            
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8. Angaben zu Abzügen für soziale und kulturelle Einrichtungen gemäß 

§ 45 Abs 6 VerwGesG 2016 

 
Die VGR hat gemäß § 33 Abs 2 VerwGesG 2016 jährlich 50% der Einnahmen aus der 
Speichermedienvergütung kulturellen Einrichtungen zuzuführen und daraus nach festen 
Regeln Förderungen auszuzahlen, die mittelbar oder unmittelbar ihren Bezugsberech-
tigten zugutekommen müssen. Da innerhalb der VGR neue KE Richtlinien diskutiert und 
erarbeitet wurden, wurden die für die kulturellen Einrichtungen gem. § 33 Abs 2 Verw-
GesG 2016 vorgenommenen Abzüge aus den Jahren 2018, 2019 und 2020 nicht aus-
bezahlt und zurückgestellt. Die so in diesen Jahren entstandene Summe (rd. 4,8 Mio. 
Euro) wurde und wird sukzessive in Tranchen abgebaut und in Form von Förderungen 
ausbezahlt. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel sind in der Bilanz ausgewiesen. 
Im Jahr 2024 wurden auf Basis der 2020 beschlossenen KE Richtlinien 20 Projekte mit 
insgesamt 936.772,40 Euro gefördert.  
 
Antragsteller Kurzbeschreibung Projekt 

 
Förderung  

FF Kitzbühel 
 

Drehbuchforum Sommer  € 5.000 

Filmarchiv 
 

Digitalplattform Filmerbe Online € 50.000 

RTL Journalis-
tenschule 

Exkursion U.S.A mit 18 TN: U.S. Politik, neue Ansätze 
der US Medien 
 

€ 35.000 

ORF 
 

Musikprotokoll 2024 – Festival für zeitgenössische Musik 
(Auftragswerke und Sendung) 
 

€ 31.380 

RTL 
 

Pumuckl und das große Missverständnis – Kinofilm Pu-
muckl für Free TV  
 

€ 195.000 

ORF 
 

Universum Vjosa – TV Serie, Natur € 109.000 

ORF 
 

Orgelserie: 6 Orgelkonzerte im Radiokulturhaus, Radio 
Übertragung 
 

€ 21.170 

ORF 
 

Russland Connection – Investigativ Journalismus, ö. 
Wirtschaft – Russland/ Radio  
 

€ 9.000 

ORF 
 

100 Jahre Radio, die Show (Show mit Übertagung im 
TV) 
 

€ 60.000 

Antenne Salz-
burg 
 

Happy Salzbug – Lexi am Land: Radiobeiträge über re-
gionale Kulturveranstaltungen 

€ 9.126 

AÖF 
 

Filmpreis 2025: Veranstaltung für den österreichischen 
Film 
 

€ 29.000 

ATV 
 

Auf der Flucht: Doku über die Haft in Ö und Fluchtversu-
che  
 

€ 70.396,80 



Puls 4 Restaurant Alptraum: Sanierungsversuche für Restau- € 107.547,60 
rant mit Promikoch 

Puls 4 Traineeship 4 Journalism: 2 Trainees durchlaufen di- € 54.652,50 
verse Ausbildungen/ TV 

WEGA Film Digitalisierung des Video-Archivs der WEGA Film mit € 7.000 
Photovoltaik Anlage 

OE24 Radio Kulturkalender: lokale, regionale und nationale Kultur- € 15.000 
veranstaltungen 

OE24.TV Die Österreich Tour: kulturelle Hotspots in Österreich € 15.000 

OE24.TV Österreichs Wirtschaft im Fokus: Dokumentation über € 15.000 
Zukunftsthemen der österr. Wirtschaft 

OE24.TV Unsere Tiere: Sendung zum Thema Tierschutz mit Tier- € 58.500 
schutzorganisationen 

PC Concordia Rechtsdienst Journalismus: juristischer Support und € 40.000 
Schulung für Journalisten und den PC Concordia 

Im Berichtsjahr wurden gern.§ 33 VerwGesG 2016 wieder 50% aus den Einnahmen der 

Speichermedienvergütung 2024 (513.506, 79 Euro, davon bereits in Abzug gebracht 

36.718,39 Euro an Verwaltungskosten) den Geldern zur Förderung von kulturellen Zwe­

cken zugewiesen. Diese Gelder und jene aus den Vorjahren sind in der Bilanzposition 

unter „Verbindlichkeiten aus Leistungen KE Mittel" (Punkt C.2.) ausgewiesen. 

9. Beilagen 

Beilage 1: Jahresabschluss 2024 bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrech­

nung, Geldflussrechnung und Anhang 

Beilage 2: Lagebericht zum Geschäftsjahr 01.01.2024 bis 31.12.2024 

Wien, am 21.05.2025 

,,t/ fto / wf_, , 
I / .WL 

Ursula Sedlaczek 
Geschäftsführerin 

Seite 14 von 14 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beilage 1 

 

Jahresabschluss 2024 

 



Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH, Wien Beilage I 

 

Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2024 

 



.

B I L A N Z   Z U M 31.12.2024

Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH

€€

31.12.2024
T€

31.12.2023A K T I V A

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Sachanlagen

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.214,99 2

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen

1. Forderungen aus Leistungen 2.166.383,17 448
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 2.166.383,17 448

2. sonstige Forderungen 555.263,78 463
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 555.263,78 463

2.721.646,95 911

II. Guthaben bei Kreditinstituten 15.644.435,67 14.839

18.366.082,62 15.750

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 8.049,19 7

SUMME AKTIVA 18.375.346,80 15.759

Forvis Mazars Business Services GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Beilage I/1
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B I L A N Z   Z U M 31.12.2024

Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH

€€

31.12.2024
T€

31.12.2023P A S S I V A

A. EIGENKAPITAL

I. eingefordertes Stammkapital 18.000,00 18

übernommenes Stammkapital 36.000,00 36
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -18.000,00 -18
einbezahltes Stammkapital 18.000,00 18

B. RÜCKSTELLUNGEN

1. sonstige Rückstellungen 256.500,00 280

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Leistungen 15.282.627,04 12.474
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 15.282.627,04 12.474

2. Verbindlichkeiten aus Leistungen KE-Mittel 2.286.081,03 2.517
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 2.286.081,03 2.517

3. sonstige Verbindlichkeiten 532.138,73 470
davon aus Steuern 527.610,15 466
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 4.326,44 4
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 532.138,73 470

18.100.846,80 15.461

davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 18.100.846,80 15.461

SUMME PASSIVA 18.375.346,80 15.759

Forvis Mazars Business Services GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Beilage I/2
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G E W I N N -   U N D   V E R L U S T R E C H N U N G

01.01.2024 bis 31.12.2024

Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH

€€
2024

T€
2023

1. Umsatzerlöse 15.674.055,04 14.225

2. sonstige betriebliche Erträge
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 24.895,85 0
b) übrige 145,83 6

25.041,68 6

3. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene
Herstellungsleistungen

a) Aufwendungen für bezogene Leistungen -277.174,27 -268

4. Personalaufwand
a) Gehälter -163.600,10 -169
b) soziale Aufwendungen -38.657,99 -40

aa) Leistungen an betriebliche
Mitarbeitervorsorgekassen -2.417,40 -2

bb) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene
Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige
Abgaben und Pflichtbeiträge -36.240,59 -38

-202.258,09 -209

5. Abschreibungen
a) auf Sachanlagen -1.048,00 -2

6. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) übrige -162.754,51 -274

7. Zwischensumme aus Z 1 bis 6
(Betriebsergebnis) 15.055.861,85 13.479

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 204.959,41 135

9. Zwischensumme aus Z 8 bis 8 (Finanzergebnis) 204.959,41 135

10. Ergebnis vor Steuern (Summe aus Z 7 und Z 9) 15.260.821,26 13.614

11. Ergebnis nach Steuern 15.260.821,26 13.614

12. Jahresüberschuss 15.260.821,26 13.614

13. Verteilung an Bezugsberechtigte und kulturelle
Einrichtungen -15.260.821,26 -13.614

14. Jahresgewinn 0,00 0

Forvis Mazars Business Services GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Beilage I/3
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Verwertungsgesellschaft Rundfunk 
GmbH 

Geldflussrechnung 2024

Geldflussrechnung

2024 2023
T€ T€

1. Ergebnis nach Steuern 15.261 13.614

2. Überleitung auf den Netto-Geldfluss aus dem Ergebnis vor
Steuern

a. Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des
Anlagevermögens sowie auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 1 2

GELDFLUSS AUS DEM ERGEBNIS 15.262 13.616

b. Zu-/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Leistungen sowie
anderer Aktiva -1.812 756

c. Ab-/Zunahme der Rückstellungen, ausgenommen für Steuern
vom Einkommen -23 83

d. Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Leistungen sowie
anderer Passiva 2.640 -393

e. Verteilung an Bezugsberechtigte und kulturelle Einrichtungen -15.261 -13.614

-14.455 -13.166

3. NETTO-GELDFLUSS AUS DEM ERGEBNIS VOR STEUERN 806 448

4. NETTO-GELDFLUSS AUS DER LAUFENDEN
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 806 448

5. Netto-Geldfluss aus der Investitionstätigkeit
a. Anlagenzugänge lt. Anlagenspiegel (ohne Finanzanlagen) 0 -4

6. ZAHLUNGSWIRKSAME VERÄNDERUNG DES
FINANZMITTELBESTANDES 806 444

7. Finanzmittelbestand am Beginn der Periode 14.839 14.395

8. FINANZMITTELBESTAND AM ENDE DER PERIODE 15.644 14.839

Forvis Mazars Business Services GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft

Beilage I/4
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Verwertungsgesellschaft Rundfunk 
GmbH 

Anhang 2024

 

Anhang

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1. Allgemeine Grundsätze

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 189 ff des Unternehmensgesetzbuchs (UGB) unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein 
möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Vollständigkeit entsprechend den 
gesetzlichen Regelungen eingehalten.

Bei der Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden wurde der Grundsatz der 
Einzelbewertung beachtet und eine Fortführung des Unternehmens unterstellt. 

Dem Vorsichtsprinzip wurde dadurch Rechnung getragen, dass nur die am Abschlussstichtag verwirklichten 
Gewinne ausgewiesen wurden. Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste wurden - soweit gesetzlich 
geboten - berücksichtigt.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne des § 221 UGB.

Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden auch bei der Erstellung des 
vorliegenden Jahresabschlusses beibehalten.

1.2. Anlagevermögen

Das abnutzbare Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, die um die 
planmäßigen Abschreibungen vermindert werden. Die geringwertigen Vermögensgegenstände bis zu einem 
Wert von EUR 1.000,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear der voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechend 
vorgenommen.

Folgende Nutzungsdauern wurden den planmäßigen Abschreibungen zugrunde gelegt:

Nutzungsdauer 
in Jahren

Betriebs- und Geschäftsausstattung 3

1.3. Umlaufvermögen

1.3.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Im Falle erkennbarer Einzelrisken wurde der niedrigere beizulegende Wert angesetzt.

Forvis Mazars Business Services GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft

Beilage I/5
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Verwertungsgesellschaft Rundfunk 
GmbH 

Anhang  2024

 

1.4. Rückstellungen

1.4.1. Sonstige Rückstellungen

In den sonstigen Rückstellungen wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips alle im Zeitpunkt der 
Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und der Höhe oder dem Grunde nach ungewissen Verbindlichkeiten mit 
den Beträgen berücksichtigt, die nach bestmöglicher Schätzung zur Erfüllung der Verpflichtung aufgewendet 
werden müssen. Sämtliche Rückstellungen haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

1.5. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Änderungen der Form der Darstellung gegenüber dem Vorjahr

Änderungen der Form der Darstellung gegenüber dem Vorjahr wurden aus Transparenzgründen wie folgt 
vorgenommen:

Der Aufwandsersatz der Bezugsberechtigten wird heuer nicht mehr unter den Umsatzerlösen gelistet, sondern 
er mindert die Vergütungen an die Sender direkt. In den Umsatzerlösen werden jetzt nur noch die Lizenzerlöse 
gezeigt.

Vergleichbarkeit mit den Vorjahresbeträgen

Durch die geänderte Darstellung des Aufwandersatzes an Bezugsberechtigte entfällt heuer die Position sonstige 
Umsatzerlöse. Damit man die Umsatzerlöse mit den Vorjahresbeträgen vergleichen kann, muss man von den 
Gesamtumsatzerlösen des Vorjahres T€ 753,2 in Abzug bringen.

2.1. Erläuterungen zur Bilanz

2.1.1. Rückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung der Rückstellungen:

Stand 
01.01.2024 Verwendung Auflösung Zuweisung

Stand 
31.12.2024

€ € € € €
sonstige Rückstellungen

Rückstellung ant. 
Verfahrenskosten AUME 16.000,00 7.300,00 0,00 0,00 8.700,00
Rückst. für Rechts- und 
Beratungskosten 220.900,00 32.604,15 24.895,85 35.800,00 199.200,00
Urlaubsrückstellung 39.100,00 13.900,00 0,00 19.500,00 44.700,00
Rückstellung für Prämien 3.900,00 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00
SUMME RÜCKSTELLUNGEN 279.900,00 57.704,15 24.895,85 59.200,00 256.500,00

Forvis Mazars Business Services GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft
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